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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

vsn Escher und Ufteri,
Mitgliedern in die gesetzgebende» Räthe der helvetischen Republik

Erstes Stück.

Zürich, Mittwochs den ,8. Avril 1798.

Von dem schweizerischen Republikaner erscheinen wöchentlich vier Stücke, jedes von einem halben Bogen, und werden Mon-
tags, Mittwochs, Donnerstags und Frcptags ausgegeben. Man kann sich vierteljährig für zwey und fünfzig Nummern
mit I Fl. 1; Kr., oder auf das halbe Jahr für hundert und vier Nummern, mit a Fl. ZV Kr., Züricher Valuta, in
der Buchhandlung von Heinrich Geßner beym Schwanen zu Zürich, abonniren; entferntere Orte wenden sich an das

na'chstgelezene Postamt.
Was die Redaktion der Zeitschrift und anfällige Beyträge zu derselben betrist, so kann man sich deswegen an einen der Her-

ausgcber, oder in Zürich an den Redakteur, Pfarrer Meister, oder auch an den Verleger wenden.

Einleitung.
>'t der Anerkennung der Untheilbarkeit der

Schweiz, und mit der Vereinigung der verschiedenen
schweizerischen Völkerschaften in einer gemcinschaftli-
chen Nationalversammlung, geht gleichsam für die gc-
sammle Eidgenossenschaft ein neuer Tag auf. Je
wichtiger Jedem von uns, im Gebirge und Thaïe,
im Palastc und unter dem Schaubdache, je wichtiger
uns Allen, il> jedem Stand und Berufe, der Anbrnch
des neuen Tages ist, desto willkommner wird nicht
nur die Fortsetzung, sondern die Erweiterung unsers
Zeitblattes seyn. Ohne Zweifel um so viel mehr Zu
trauen verdient es, da eö unter der Aufsicht von
Männern steht, die einerseits sich in dem Mittelpunkte
der Gcfejgebung, der Regierung und der Begcbcnhei-
ten befinden, und anderseits ihren Briefwechsel in
allen Cantonen verbreiten. Gerade ihre vielseitige
Bekanntschaft mit Personen von der verschiedensten
Denk - und Bcrufsart, verwahrt sie am sichersten von
blos einseitiger Anficht der Dinge; ihre Unabhängig- i

keit erlaubt ihnen einen freien Ausdruk, und ihre men-
schenfreundlichcn Gesinnungen beschränken den freiern >

Ausdruk durch Bescheidenheit, Schonung und Anstand.

Bei den besten Absichten indessen, und bei der genaues

sien Sorgfalt, entfällt uns zuweilen wohl auch das
eine oder das andere nicht ganz richtige Wort, mit
Dank aber benutzen wir jede freundschaftliche Zurecht-

Weisung, und gewissenhaft nehmen wir in einem soft

gendcn Blatte wicder zurnk, was allenfalls in dem

vorhergehenden irrig dargestellt worden. Um nichts
anders ists uns zu thun, als um Verbreitung der

Wahrheit, lauterer und gemeinnütziger Wahrheit. Eine

weife, wohlthätige Leitung wünschen wir der W'ßbe-
gierde und Neugicr zu geben; wir wünschen, solche

Begriffe, Kenntnisse, Nachrichten und Vorschläge in

Umlauf zu bringen, welche zur Beförderung, sowohl
der häuslichen als der öffentlichen Wohlfarth bei-

tragen können. Von solcher Seite betrachtet, nimmt
der Zeitungsschreiber seinen Rang neben dem Volks-
lchrer. Er entehrt sich, w>.m er die Gelegenheit ver-
absaumt, durch Auswahl, sowohl der Sachen als des

Ausdruckes, auf den Zeit- und Volksgeist zu wirken.
Wenn er seinen Pflichten Genüge thut, so bietet er
dem Geschichtsforscher fruchtbaren Stoff dar; er er-



weitert den Gesichtskreis des Handelsmannes, des

Landwirthes und Künstlers; er öffnet für den gesellt-

gen Umgang neue Hülfsquellen; er erhebt sich zwischen

verschiedenen Menschen und Menschenklassen, zwischen

verschiedenen Gemeinen, zwischen dem Volk und der

Regierung gleichsam zum Sprachrohr oder Verein!

gungsnnttel. Wenn er auf der einen Seite ähnlichen

Einfluß hat, wie der Redner, so besorgt man doch

auf der andern Seite von seinem Einflüsse weit we-

nigcr Mißbrauch. So stark nämlich überwältigt der

todte Buchstaben nicht, wie das lebendige Wort; so

heftig reißt eine Schrift im einsamen Zimmer nicht hin,
wie in der Volksversammlung die Rede; so schnell

eilt man beim Lesen nicht zur Entscheidung und That,
wie beym Vortrag in dem Senate. Beym Lesen hin-

gegen übt man sich in ruhiger und freier Prüfung;
man vergleicht das Für und Wider; man berichtigt

sein Urtheil; wenigstens entwöhnt man sich von Ein

seitigkeit; vcrtragsamcr giebt man auch andern Meh

nungen Gehör.

Da bei der nunmehrigen Eröffnung der helvcti-

sehen gesezgcbenden Nationalversammlung das Pub-

lilum mit Ungeduld den Erfolg ihrer ersten Sitzungen

zu erfahren wünscht, und aber zur Bekanntmachung

ihrer Verhandlungen die wenigen lezten Blält-er des

altern schweizerischen Republikaners nicht genug

Raum haben, so mögen neben diesen Blättern die

ersten Stücke des nenen Republikaners sogleich pa

rallcl laufen. Die folgenden Blätter dieses neuen

Republikaners werden nur an diejenigen abgeliefert,

welche sogleich ihre Pränumeration einsenden. Er

enthalt:
Erstens die Geschichte der helvetischen Na

tion von dem Zusammentritte und der Eröffnung

ihrer gesetzgebenden Rathe — und wird also

von der Zeit der Einführung der Hcl-
vetischen Constitution an, unter folgen-

den Rubriken erzählen:

1) Verhandlungen der gesetzgebende Rathe.

2) Beschlüsse des Direktoriums.

g) Verrichtungen der Kantons-Regierungen.

4) OeffenUîche Meinung; Sitten; National-

feste u. s. w.

Erziehung; Wissenschaften und Künste;
Handlungswesen.

Als Belege zu dieser Geschichte werden zwcytens
Acten stücke, Gesetze, Proklamationen, kleine

merkwürdige Flugschriften u. s. w. aufgenommen
werden.

Eine dritte Rubrik wird eigne räsonnirende Auft
sätze, Prüfungen, Bemerkungen, Vorschläge u.
s. f. liefern.

Eine vierte endlich sich mit Aufzählung und Crû
tik der auf die Zeitgeschichte der
Schweiz Bezug habenden Schriften
und fliegenden Blatter beschäftigen.

Gründung und Verhandlungen der geftzge-
bendeu Gewalt der helvetischen Republik.

A ran den 12. April 1798.

Die in Ar au zusammengetroffenen Deputirten
der zehen Cantone, Argau, Basel, Bern, Frey-
bürg, Leman, Luzern, Oberland, S et) a ft
Hausen, So lot h urn und Zürich, ersuchten die

Munizwalität von Arau um einen Vcrsammlungs-
ort, in welchem sie sich coustituiren könnten. Nach-
dem Ihnen das Ara nische Rathhaus hierzu au

gewiesen worden, versammelten sie sich Morgens
u m 9 U h r daselbst, und der älteste aus ihnen, Bür-
ger Jacob Bodmer von Stäfa, Canton Zü,
rich, trat an einen erhabnen Ort, und sagte: »Die
Verwirrung der gegenwärtigen Versammlung ist ein

achtes Sinnbild der allgemeinen Auflösung in der

unftr helvetisches Vaterland sich befindet; mein

Alter scheint mir einiges Recht zu geben, an Euch,

theuerste Mitbürger, den Antrag zu thun, um

Euch nach dem Auftrag den wir vom helveti-
scheu Volk erhalten haben, zu constituiren; zu dem

Ende fordre ich Euch auf, einen Präsidenten
und vier Schreiber zu erwählen, und durch diese

î unsre Vollmachten untersuchen zu lassen." Dieser

!R'tth ward einmüthig angenommen, und zum Prä-
isidenten, Peter Ochs von Basel, zu Schrei-



bern, Johann Zaslin von Basel; Johann » 0^,^ Schneider von Bnbendoff.
Heinrich Keller von Schafhausen; Johann
Conrad Escher von Zürich; Ludwig Vay
von Bern; und Louis Secretan von Lau?

sänne ernannt. Diese untersuchten gegenseitig ihre

Vollmachten, und als dieselben richtig befunden wor-

den, wurden die der ganzen Versammlnng untersucht,

ebenfalls gültig befunden, und folgendes Verzeichniß

ven der ganzen Versamlung entworfen:

Verzeichniß der von den Cantonen der
Helvetische n Republik in die beiden
gesezgebenden Räthe erwählten Mit
g lie der.

Canton Aargau.
In den Senat:

Joh. Rud. Dold er von Mörikon.
- - Meyer Vattcr von Aran.

Joseph Vaucher von Nlederlenz.
Rudolf Lauper von Oberburg.

In den Grossen Rath:
Carl Frieder ich Zimmermann von Brugg.
Johannes Herzog von Essigen.

Joh. Rud. S ou ter von Zofingen.
Franz Aerni von Aarburg.
Melchior Lüscher von Ober-Entfelden.
Gottlieb Spengler von Lenzburg.
Samuel Akermann von Hcntschiken.
Joh. Jakob Hemmcler von Arau.

Canton Basel.
In den Senat:

Peter Ochs von Basel.
Johannes Zäs le in von Basel.

- - Bux dorf von Basel.
Wilhelm Hoch vo» Liestal.

In den Grossen Ra th :
Joh. Jakob Ehrlacher von Basel.
Wilhelm Haas von Basel.
Heinrich Hug von Sissach.
Wernhard Huber von Bafel.
Johannes G y sin von L'esial.
Jakob Schweb von Erattclen.

Michael Gysindörfer von Basel.

Canton Bern.
In den Senat:

Ludwig Bay von Bern.

Joh. Ulrich Lüthi von Langnau.

Benedikt Münger von Schupfen.

Joh. Ulrich Zulauf von Langenthal.

In den Grossen Rath:
Rudolf Graffenried von Bern.

- - Geyser von Rogwyhl.
Conrad Pauli von Guggisberg.

Jakob Oesch von Amscldingen.

Bernhard Friederich Kühn von Bern.

Peter Lüthi von Rorbach.

Niklaus Augspurger von Hschstätten.

Jakob Kauffmann von Steffisburg.

Canton Freybnrg.
In den Senat:

Sevrée Naäonx äs Romont.
Abraham bornera à ä'^vanclrs.
Vobis Narras äs Nraromanä.

Nouis Devsvs)? ä'Lstavo)?er Is Das.

In den Grossen Rath:
Charles V)?orin äs Villars sous Nont.
Nsi^amin flowing äs Na^erus.

Vobis Carmintran äs Nr^burZ.
Noäolk Mrtin Cayan^ äs lilarsens.

Clauäe Nro)?e äs lUarlst la Nolliere.

^acguss (leino? äs Nulls.

Wcolas Nottolisräs Rus.

Daniel Detrs)? äs Nagerns.

Canton Leman.
In den Senat:

/ules IVIuret äs blorZss.
Urbain Nakleslisrs äs dlion.
Nouis Nrossarä äs IVlouäou.

/san /acrznss Nertbolet äs Corseanx.

In den Grossen Rath:
Nran^ois Nillet äs Cbavornex.
Nauis Dskloss ä'^iZls.
Neujamin S rlvel â'áubonns.
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I.0UÎZ Leoretan Zv I.ausznns.
Inouïs ?ancl>auZ äö IVIouZon.

Xouig LourZois Ze 8t. 8âxlierln.
^sean 8amueî lUaulii^ Ze kie?.
Xlonri CarrarZ Ze ?e^.

Canton Luzern.
In den Senat:

Joh. Peter G en hard von Seinpach.

AisonS Pfyffer von Luzern.

Heinrich Kr a u er von Rothenburg.

Joseph Burkard von Merenschwand.

In den Grossen Rath:
Johann Wyder von Hildisrieden.

Carl Markn, Herzog von Munster.

Andreas Zihlmann von Marbach.

Ludwig Hartmann von Luzern.

Joseph Hecht von Willisau.

Anton Kilchmann von Ettiswyl.

Johann Vu o cher von Buttisholz.

Joseph Elmliger von Reiden.

Canton Oberland.
In den Senat:

Samuel Joneli von Voltingen.

Johannes Von b erg en von Oberhasli.

Johannes Schneider von Frnttigcn.

Johannes Karlen von Erlenbach.

In den Grossen Rat h:
Carl Koch von Thun.

Christen Michel von Dönigen.

- - Matty von Eancn.

Johannes Fischer von Brienz.

Christian Birch er von Adclboden.

- » Sterchy von Untersewen.

Johannes Rubin von Reichenbach.

Christian Moor von St. Stephan.

Canton Schafh au sen.

In den Senat:
Joh. Conrad Ziegler von Schafhausen.

Bernhard Müller von Thayingen.

Martin Stamm von Schlenheim.

Joh. Heinrich Keller von Schalhauftn.

In den Grossen Rath:
Johannes Wildberg er von Neukirch.

Heinrich Keller von Unter- Hallan.
Joh. Caspar Stokar von Schafhausen.«

Johannes Deggeler von Schafhause«.

Jakob Neukon von Unter-Hallan.
Philipp Ehr mann von Neukuch.

H6. Jakob Hedinger von Wiichlngen.
Caspar Keller von Siblingen.

Canton So loth urn.
In den Senat:

Joseph Schwaller von Solothurn.
Johannes B r u n ner von Vallstaik.

Joseph Lüthi von Solothurn.
Xaver Zeltner von Solochur».

In den Grossen Rath:
Joseph Hammer von Ölten.

- - Frosch von Secwen.

Stephan Schlupp von Ncnnigkofen.

Joseph Arb von Neuendorf.

Peter Joseph Zeltner von Solothurn.
Vencdikt Kulli von Solothurn.
Joseph Cartier von Ölten.

Ms Gisiger von Selzach.

Cauton Zürich.
In den Senat:

Jakob Bodm er von Stäfa.
Paul Usteri von Zürich.

Heinrich Stapfer von Horgen.

Heinrich Rahn von Zürich.

In den Grossen Rath:
Joh. Rudolf Egg von Rykcn.

Joh. Caspar Billeter von Stáfa.
Joh. Caspar Uhlmann von Feurthalen.

Heinrich Rellstab von Langnau.

Joh. Caspar Na f von Hausen.

Joh. Rudolf Egg von Ellikon.

Joh. Conrad Escher von Zürich.

Heinrich Fierz von Küsnacht.



Fortsetzung.
Zweytes Stück.

Hierauf nahm der Bürger Präsident Ochs
das Wort: „Der von unserm Volke angenonimnen
Constitution zufolge, soll sich die gesezgebende
Gewalt in zwey Räthe trennen, daher lade ich
die Mitglieder des Senats sowohl, als auch
die Mitglieder des grossen Raths ein, die
jedem aus Ihnen bestimmten Versammlungssaal zu
beziehen, und daselbst des Vaterlandes Wohl zu be-

rathen und zu besorgen: besonders wichtig ist es wohl,
zu bemerken, daß jeder von uns, von nun an nicht
mehr Stellvertreter seines Cantons, sondern Stell-
Vertreter der ganzen Helvetischen Nation ist,
und daß wir also immer das Ganze vor Augen haben
müssen. Mögen unsre Berathungen und Beschlusse

zum Wohl unsers theuren Vaterlandes ausschla,
gen.« Hierauf trennten sich die Mitglieder des
grossen Raths von denen des Senats.

Grosser Rath.
Erste Sitzung is. April 1798.

Bürger Gisendörfer übernahm aissältestes
Mitglied den Vorsitz, und foderte die Erwählung ei-
ueS Präsidenten und zweyer Schreiber. Bürger
Bernhard Friedrich Kühn ward einmüthig zum
Präsidenten ernannt, und durch Stimmenmehr
die Bürger Carl Friedrich Zimmermann
und Louis Secretan zu Secretairen erwählt.

Nun erklärte sich die Versammlung als recht-
massig constituirter grosser Rath der neuen Hel-
vetischen Republik.

Hierauf ward der Antrag gemacht, daß sogleich

dieHelvetische Eine unzerthcilb«»e und de-

mocratisch - repäsentative Republik ausge-

rufen werden solle. Dieser Antrag ward einmüthig

angenommen, und durch eine Abordnung von zwei

Mitgliedern dem Senat zur Bestätigung übersandt.

Auf einen neuen Antrag ward eine Co mission
von sieben Mitgliedern den B. Byrn, Kühn,

Zimmer mann, Secretan, Erlach er, Koch,
Grafenried und Herzog »iedergesezt, welche so-

wohl über die Organisation des Secretariats als
auch über die ganze Police») der Versa min-
lung sich berathen, und ihr Gutachten darüber iu

der folgenden Sitzung eingeben soll. Der Senat
theilte zwei Briefe mit, welche B. Präsident Ochs
vom General Schanenburg und voin Com-

missair Lecarlier erhalten hatte, beide enthalten

den Wunsch, daß die Gesezgebuug der Helve-
tischen Republik sich bald organisiren möge, um
das Volk die süssen Früchte der neuen Verfassung

gemessen zu lassen, und den Beitritt der noch nicht

vereinigten Cantone, durch das Beispiel der vereinig-

ten zu befördern: zugleich ward Anzeige gegeben, daß

das Ländchen Mendrisio für einmal als zu C i s-

alpinien geschlagen, angesehen werden müsse,

bis die Französische und Helvetische Regie-
rung bestimmtere Verfügungen darüber tresse» wer-

den.

Eine Abordnung von zwei Mitgliedern des Se-
nats zeigt die Annahme des Antrags der P roc la-

mirung der helvetischen Republik an, und

ladet den grossen Rath ei«, an derselben Theil

zu nehmen. Hierauf vereinigten sich beide Rathe;

Präsident Ochs begab sich an ein Fenster und

kündigle dem versammelten Volke an, daß die g e-

sezgebende Gewalt hiemit die Einheit, Un-

zertheilbarkeit und repräscnta-tive Demo-
cratie der Helvetischen Republik proclamiez
Ein allgemeines Iubclgeschrei: »es lebe die Hel-
vetisch« Republik,« verschiedene Salven eines

versammelten Grenadiercorps, und der Donner eini-

ger Kanonen antworteten dieser Ankündigung, welcher

die öffentliche Verlesung der Helvetisch en Staats-
Verfassung folgte, die ebenfalls mit Jub l
und Infanterie - und Artilleriesalven aufgenommen

wurde.
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Als die Raths sich wieder getrennt hatten, ge-

schah der Antrag, daß sogleich dem französischen
Bothschaft er Bürger Mcngaud durch eine

Deputation Anzeige von der Proclamirung der
Helvetischen Republik gegeben werden solle,

allein diese Deputation war schon durch das Prä-
sidiunl des Senats im ersten Gefühl der Freude
über die seegenversprechcnde Proclamation der neuen

Republik veranstaltet und abgehandelt worden, Eini-
ge Bemerkungen über die Unregelmässtgkeit dieser Ver-
fügung, wurden durch die Gegenbemerkung beant-

wertet: daß in solchen einzigen Augenblicken des

Ausöruchs allgemeiner Freude, leicht eine Formali-
tat übersehen werden könne, besonders wenn dadurch
der Werth einer solchen Achtungsbezeugung noch er-

höhet werde.

Bürger Haas machte hierauf den Antrag,
daß eine Commission von Mitgliedern nicdergesezt
werden solle, welche genaue statistisch-geographische
Kenntnisse Helveticas besitzen, um eine neue Ein-
thcilung der Republik zu entwerfen. Die Ausfüh-

rung dieses Antrags ward noch für einmal, wegen
dringendern Geschäften, aufgeschoben.

Auf einen andern Antrag übernahm der Prä si-

dent, eine Proclamation zu entwerfen, in der dem

Helvetischen Volk die Constituirung seiner

gesezgebenden Gewalten angezeigt werden soll.

Senat.
Erste Sitzung 12. April.

Das älteste Mitglied, B. Bodm er, eröffnete

die Sitzung, und forderte zur Wahl eines Präsidenten
und des Secretariats auf. Durch einmüthige Wahl
wurden ernannt zum Präsidenten B. Ochs; zu S»-
cretairen die B. Usteri, Pfeyffer und Muret.

Der Antrag des grossen Rathes: die Unabhän-

gigkeit der schweizerischen Nation und ihre Bildung
zu einer einzigen, unkheilbaren, demokratischen und

repräsentativen Republik zu verkünden, und die Ver-

fassungsacte feyerlieh zu verlesen — wird durch ein-

wüthigen Freudenszuruf angenommen, und der grosse

Rath eingeladen, dieser Verkündigung beizuwohnen;

dem B. Minister Mengaud wird die Anzeige hie-

von auf der Stelle durch den B. Pfeyffer und

zwei Mitglieder des grossen Raths überbracht.

Die beyden Schreiben von Schauenburg und

Lecarlier, deren in der Sitzung des grossen Raths
gedacht ist, werden verlesen, und vom Präsidio münd-

lieh eröffnet: die Deputirtcn von Basel hatten ein

Schreiben von Mendris, worin diese Landschaft bei

der Schweiz zu verbleiben den Wunsch äussert, er-

halten.

Den ichten sehikte der französische Obergeneral

Schau enburg nach Aarau ein Truppcncorps. An

eben diesem Tage verlangte, in Kraft sowohl des

gestrigen Beschlusses als des 8ttn Artikels des XII.
Titels der Konstnurion, der Senat von dem grossen

Rathe die Anbahnung zur Wahl der fünf Direktoren.

Untcrwalden nid dem Walde
den it. April.

Unter den Eiferern gegen die untheilbare helveti-

sehe Republik zeichnen sich theils die Capuziner und

die Pfarrer, besonders die Pfarrer von Emmetten,

Buchs und Bekenricdt, theils ein Landamman und

ein Landvogt vorzüglich aus. Sie unterhalten ihre

Späher und Emmissairs nicht nur durch den ganzen

Canton, sondern auch weit und breit in der Schweiz,
und mit Feuer und Schwerdt bedrohen sie jeden Be-

fördcrer der neuen Constitution. Den 7ten dieses

Monats zog aus allen Gemeinen das Volk in Pro-

zession mit dem sogenannten Missionskreuze nach Wyl

an der Aa. Hier erhoben sich in der Landesgemeine

die Häupter und Redner des Volkes. Laut versicherte

der Eine: das Büchlein (d. i. die Constitution) wäre

in der Hölle ausgebrütet, von Luthern ausgearbeitet

und von Calvin ausgestreut worden. Der Andere

las eine alle Wcissagnug vor, und in Kraft derselben

sollte der kleine Hirtenknabe mit der Steinschleuder

den ungeheuern Riesen, das ist, das kleine Volk der

Alpenhirten mit dem Rosenkränze die grosse Nazwtt


	Gründung und Verhandlungen der gesezgebenden Gewalt der helvetischen Republik

